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In Beantwortung d~r in der Sitzung des Nationalrates am 
12. Juni 1969 überreichten, an mich gerichteten Anfrage der Ab
geordneten zum Nationalrat MONDL und Genossen Nr.1318/J, be
treffend Grenzverletzungen, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zur ersten Frage: 

Zwischen dem 1. Jänner 1967 und dem 31. Mai 1969 sind in 
insgesamt 138 Fällen,Verletzungen des österreichischen Luftraumes 
wahrgenommen worden. Hievon entfallen allein auf den Zeitraum 
zwischen dem 1. Jänner und dem 31. Dezember 1968 72 Luftraum
verletzungen, wobe'i aber in dieser Zahl die während der CSSR-Krise 
festgestellten 49 Verletzungen des österreichischen Luftraumes 
enthalten sind. 

Zur zweiten und drnten Frage: 

In dem in Rede stehenden Zeitraum ereigneten sich keine der
artigen Grenzverletzungen, die als militärische Aktion gegen 
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Österreich zu werten gewesen ~lären und ein unmi ti;;elbares Ein
schreiten des Bundesheeres erfordert hätten. Allfällige sonsti
ge Grenzverletzungen entziehen sich allerdings im Hinblick auf 
die gegebene Kompetenzrecht~lage meiner Ingerenz~ 
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